
Die Volkszählung im Deutschen Reiche am 1. Dezember 1880. LI

Volkszählungen massgebenden Bestimmungen.

Schweden. Norwegen. Spanien. Portugal.

Nachdem die Auszüge aus den Ge­
meinde-Mitglieder- Verzeichnissen den 
Kirchen- und Gemeinde-Vorständen 
vorgelegt und einer Durchsicht unter­
worfen waren, erfolgte sogleich, spä­
testens am Ende des Monats Februar, 
die Einsendung an das statistische 
Zentralbureau, welchem die gesammte 
Bearbeitung des Zählungsmaterials ob­
lag.

In den Städten hatte der Magistrat, 
auf dem Lande der Ortsvorsteher 
(Lensmseud) und der Kirchspiels­
prediger das Material zu prüfen und 
alsdann nur eine summarische Zu­
sammenstellung anzufertigen.

Im statistischen Bureau des Departe­
ments des Innern erfolgte die Be­
arbeitung des Zählmaterials.

I. Die Gemeinde-Zählungs-Kom- 
missinn hatte
1. für sämmtliche Zählbogen die Dupli­

kate auszufüllen und das eine der 
Exemplare sofort an die Provinzial­
kommission einzusenden;

2. eine genaue Priifuug der Zählbogen 
vorzunehmen;

3. die auf jedem der letzteren befind­
lichen Resumes (resumenes) für die 
rechtliche und thatsächliche Bevöl­
kerung anszufnllen und in Hiilfs- 
foriuulare zu übertragen, aus denen 
wieder ein Resuine für che Ge­
meinde — resümen munieipal — 
aufgestellt wurde.

Dieses musste in zwei Exem­
plaren nebst den Hülfsformulareu 
an die Provinzialkommission ein- 
geseudet werden;

4. aus den Zählbogen namentliche 
Listen (padrones) mit den erhobe­
nen Individualangaben für die fak­
tische und rechtliche Bevölkerung 
aufzustellen.

Die Kommission reichte zugleich 
einen Bericht über die Zählungsarhei- 
ten und die gemachten Erfahrungen ein.

II. Arbeiten der Provinzial - Zäh­
lungs-Kommission:
1. Prüfung des eingegangeuen Zähl­

materials und der Resumes, sowie 
telegraphische Mittheilung der Re­
sumes für die Provinz an den 
Direktor des statistischen Bureaus;

2. Prüfung und Korrektur der Listen 
(padrones) der Gemeinden uud 
Bericht über die Zählungsarbeiten 
und Vorschläge für das einzu­
schlagende Verfahren bei späteren 
Zählungen.

III. Das geographische und statisti­
sche Institut hatte die weitere Be­
arbeitung des Materials, die Zusam­
menstellung und Veröffentlichung der 
Ergebnisse vorzunehmen.

Die einzelnen Zählungskommis- j 
sionen hatten das Material zu prüfen 
und nur die Bevölkeruugszahl ihres 
Gebiets festzustellen.

Bis zum 20. Februar mussten die 
Civilgouvemeure das Zählungsma­
terial nebst den eiuzelneu Gutachten 
der verschiedenen Zähluugskommis- 
sionen über die Zuverlässigkeit der 
Aufnahme der statistischen Abthei- 
luug im Ministerium für öffentliche 
Arbeiten. Handel und Industrie ein­
senden, damit hier die Bearbeitung 
und Ausnutzung des gesamraten 
Volkszählungsmaterials stattfiude.

Für Stockholm bestimmte § 11 der 
Bekanntmachung vom 10. Dezember 
1880, dass derjenige, welcher es unter­
lasse, die erwähnten Angaben ohne 
gesetzmässige Entschuldigung in der 
vorgeschriebenen Zeit und Ordnung 
dem Zähler oder dessen Stellvertreter 
mitzutheilen, in eine Geldstrafe von 
2 Kronen (2 Jt. 2f) ^ ) verfalle. Diese 
Strafe verdoppelte sich, wenn der Be­
treffende nicht innerhalb zweier Tage 
die verlangten Antworten lieferte.

Wer den Zählern deu Zutritt ins 
Haus verweigerte wurde uach Art. 2G5 
des Strafgesetzbuches bestraft, ferner 
auch diejenigen, welche sich weigerten, 
die Listen auszufüllen, oder dabei 
wissentlich gegen die Wahrheit ver- 
stiessen.

Nach Art. 9 des Dekrets vom
G. Juni 1877 waren wissentliche 
Ungenauigkeiten uud unwahre Dar­
stellungen bei Ausfüllung der Fami­
lienlisten gemäss Art. 489 des Straf­
gesetzbuches zu ahndeu und mit 
einer Geldstrafe vou j bis 20 Milreis 
(22,30 bis 90 JC.) bedroht.
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